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A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S 
 
BauGB  - Baugesetzbuch 
BEB  -  Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 
BImSchG  - Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchV  - Bundes-Immissionsschutzverordnung 
BGBI  - Bundesgesetzblatt 
BMVBS  - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
BMDV  - Bundesministerium für digitales und Verkehr 
BUB  - Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen  
   (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) 
DB  - Deutsche Bahn AG 
dB  - Dezibel 
dB(A)  - A-bewerteter Schalldruckpegel 
DIN  - Deutsches Institut für Normung 
DTV  - Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
EBA  - Eisenbahn-Bundesamt 
EG  - Europäische Gemeinschaft 
EU  - Europäische Union 
EuGH  - Europäischer Gerichtshof 
FNP  - Flächennutzungsplan 
GIS  - Geografisches Informationssystem 
IED-Anlagen  - Richtlinie über Industrieemissionen, RL 2010/75/EU, Industrial Emissions Directive 
LAeq  - Äquivalenter Dauerschallpegel 
Lden  - Tag-Abend-Nacht-Lärmindex 
Lday  - Mittelungspegel für den Tag von 06:00 - 18:00 Uhr 
Levening  - Mittelungspegel für den Abend von 18:00 - 22:00 Uhr 
Lnight  - Mittelungspegel für die Nacht von 22:00 - 06:00 Uhr 
LAI  - Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
LANUV  - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
LAP  - Lärmaktionsplan 
ÖPNV  - Öffentlicher Personennahverkehr 
RLS-19  - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 2019 
RLS-90  - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 
StVO  - Straßenverkehrsordnung 
UBA  - Umweltbundesamt 
ULR  -  Umgebungslärmrichtlinie 
VCD  - Verkehrsclub Deutschland 
VBEB  - Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge- 
   bungslärm 
VBUS   - Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 
VBUSch  - Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienen 
VBUI  - Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Industrie und Gewerbe 
VBUF  - Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 
VLärmSchRL97 - Richtlinien für den Verkehrslärmschutz in der Baulast des Bundes 

  



2024-10-31
viersen_lap 4 2024_10-31 kap 1-8.docx

 
 

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
   

Stadt Viersen – Lärmaktionsplan 4. Runde 
 
 
 

 
 2 

1. Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstra-
ßen, der Haupteisenbahnen oder der Großflughäfen und 
anderer Lärmquellen 

 
§ 47b BImSchG definiert die zu untersuchenden Lärmquellen wie folgt: 
 
 
Ballungsraum 
 
Ein Ballungsraum ist ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 und einer Bevölke-
rungsdichte von mehr als 1.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Im Land Nordrhein-
Westfalen definieren sich die Ballungsräume über die Einwohnerzahl der Gemeinden. Die 
Stadt Viersen im Kreis Viersen zählt mit 77.838 Einwohnern zum 30. März 2022 nicht zu den 
Ballungsräumen. 
 
 
Hauptverkehrsstraßen 
 
Zu untersuchende Hauptverkehrsstraßen sind Bundesfernstraßen, Landesstraßen oder sonsti-
ge grenzüberschreitende Straßen, jeweils mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. 
Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV >8.200 Kfz). Das LANUV hat folgende Straßen(-abschnitte) 
kartiert (Pflichtaufgabe) (siehe auch nachfolgende Abbildung): 
 
 A 52 an der südlichen Stadtgrenze zu Mönchengladbach,  
 A 61 Stadtgrenze zu Nettetal bis Stadtgrenze zu Mönchengladbach, 
 L 29 von L 475 Bücklersstraße in Dülken bis L 71 Josefsring in Alt Viersen, 
 L 29 von Gerberstraße in Alt Viersen bis Stadtgrenze zu Willich, 
 L 29 in Boisheim von Stadtgrenze zu Nettetal bis Stadtgrenze zu Schwalmtal, 
 L 39 von L 444 Kempener Straße in Süchteln bis L 29 Freiheitsstraße in Alt Vier-

sen, 
 L 71 in Alt Viersen von Straße Seilerwall bis Mühlenstraße, 
 L 116 in Alt Viersen von L 29 Brüsseler Allee bis Stadtgrenze zu Mönchenglad-

bach, 
 L 475 von L 372 Eintrachtstraße in Dülken bis L 39 Westring in Süchteln, 
 L 475 von L 39 Düsseldorfer Straße in Süchteln bis Stadtgrenze zu Tönisforst. 
 
 
Haupteisenbahnen 
 
Zu betrachten sind die die Schienenwege von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahn-
gesetz mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr. 
 
Die DB-Strecke  
 
 2510 Viersen – Venlo 
 
erfüllt diese Rahmenbedingung. Die Zuständigkeit für die Lärmkartierung und den Lärmakti-
onsplan liegt beim EBA. 
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Großflughäfen 
 
Die Stadt Viersen befindet sich bezüglich der Auslösewerte des Lärmaktionsplans nicht im 
Lärmwirkungsbereich eines Großflughafens mit mehr als 50.000 Flugbewegungen/ Jahr 
(Starts und Landungen). 
 
Militärisch genutzte Flughäfen sowie Regionalflughäfen und Landeplätze sind nicht Gegen-
stand der Lärmminderungsplanung. 
 
 
Gewerbelärm 
 
Nur in Ballungsräumen sind die Industrie- und Gewerbebetriebe mit IED-Anlagen (Industrial 
Emissions Directive) zu kartieren, sowie Häfen für die Binnen- oder Seeschifffahrt mit einer 
Gesamtumschlagsleistung von mehr als 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr.  
 
Probleme mit dieser Lärmquelle sind deshalb in den Nicht-Ballungsräumen deshalb außerhalb 
des Lärmaktionsplans zu regeln. 
 
 
Andere Lärmquellen 
 
Nach § 47a BImSchG gilt der sechste Teil des BImSchG nicht für Lärm, der von der davon be-
troffenen Person selbst oder durch Tätigkeiten innerhalb von Wohnungen verursacht wird, für 
Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln oder Lärm, der auf militärische 
Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzuführen ist. 
 
Probleme mit diesen Lärmquellen sind außerhalb des Lärmaktionsplans zu regeln. 
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Abb. 1.1: Eingangsdaten – untersuchte Lärmquellen   



2024-10-31
viersen_lap 4 2024_10-31 kap 1-8.docx

 
 

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
   

Stadt Viersen – Lärmaktionsplan 4. Runde 
 
 
 

 
 5 

2. Zuständige Behörde 
 
Für die Erstellung der strategischen Lärmkarten Straßenverkehr und Flughäfen ist in Nord-
rhein-Westfalen das LANUV zuständig. Die Berechnung der Lärmbelastung von Schienenver-
kehr auf Schienenwegen des Bundes erfolgt durch das EBA. 
 
Die Zuständigkeit für den Lärmaktionsplan regelt § 47e BImSchG. Sie liegt in den Nicht-
Ballungsräumen für den Straßenverkehr bei den Gemeinden oder den nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden. Im Land Nordrhein-Westfalen bestätigt das Landesrecht die Zuständig-
keit der Gemeinden: 
 
 
 Stadt Viersen 
 Zentrale Bauverwaltung 
 Ediz Sakarya  
 Bahnhofstraße 23-29 

41747 Viersen 
   
 Tel.  02162 101 2452 
 Fax  02162 101 182 
 E-Mail:  umweltschutz@viersen.de 
 
 Internet:  www.viersen.de 
 
 Gemeindeschlüssel: 05 1 66 032 
 
 
Seit dem 1. Januar 2015 ist gemäß § 47e BImSchG das EBA in den Nicht-Ballungsräumen auch 
zuständig für die Aufstellung eines bundesweiten Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahn-
strecken des Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit.  
 
Der Lärmaktionsplan ist als Lang- und Kurzfassung von der Gemeinde dem zuständigen Lan-
desministerium zu übergeben. Dieses ist zuständig für die Mitteilung der Kurzfassung an das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (nach § 47c Abs. 5 und 6 
sowie nach § 47d Abs. 7 BImSchG), das wiederum die Unterlagen an die EU-Kommission wei-
terleitet. 
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3. Rechtlicher Hintergrund 
 
Vorbemerkung 
 
Seit der 3. Runde der Lärmaktionspläne haben sich nahezu alle Richtlinien und Berechnungs-
verordnungen zum Lärmschutz auf EU- wie auch auf nationaler Ebene verändert: 
 
 Die Berechnungsmethoden entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie haben 

sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt geändert: 
 Die "Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 

– VBUS, Schienen – VBUSch und Industrie und Gewerbe – VBUI" wurden 
durch die "Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen 
Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)" (BUB) ersetzt. 

 Anstelle der "Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an 
Flugplätzen" (VBUF) gilt nun die BUF. 

 Die Belastetenzahlen werden nun nicht mehr entsprechend der "Vorläufigen 
Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge-
bungslärm" (VBEB) ermittelt, sondern mit dem Rechenansatz der "Berech-
nungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm" 
(BEB), die im Sinne der Betroffenen zu deutlich höheren Belastetenzahlen 
führt. 

Die neuen Berechnungsmethoden für die strategischen Lärmkarten erlauben 
durch die im Vergleich zu den bisherigen Richtlinien zum Teil stark veränderten 
Parametern keinen Vergleich mit den bisher ermittelten Werten. 
 

 Auf nationaler Ebene wurden für Berechnung des Straßenverkehrslärms bisher 
die "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90" angewandt. Diese wur-
den am 1. März 2021 mit Änderung der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-
ordnung) durch die "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-19 abgelöst.  

 
 Bisher wurden die Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 als einzige Lärmschutzrichtli-

nie noch nicht novelliert, so dass hier in den meisten Bundesländern, so auch in 
Nordrhein-Westfalen, bis auf weiteres die RLS-90 zur Anwendung kommt. 

 
 Das Umweltbundesamt hat die bisherigen Empfehlungen für die Auslösewerte 

von 65/55 dB(A) Lden/ Lnight für die kurzfristigen Umwelthandlungsziele um 5 dB(A) 
auf 60/50 dB(A), bei den mittelfristigen Handlungszielen um weitere 5 dB(A) auf 
55/45 dB(A) abgesenkt. 

 
 Der Spielraum zur Anordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen hat 

sich durch die jüngste Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes und der Stra-
ßenverkehrsordnung, sowie jüngere Gerichtsurteile erweitert.  

 
 Es wurden neue Verfahren für die Berechnung der Schätzwerte für die Reduzie-

rung der Zahl der betroffenen Personen eingeführt. 
 
 Der LAI empfiehlt in seinen jüngsten Hinweisen, die ruhigen Gebiete in einem 

kleinteiligeren Rahmen zu betrachten, als es die Umgebungsrichtlinie vorgibt. 
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 Es wurden vom Umweltbundesamt vereinfachte Berechnungsverfahren für die 
Ermittlung der Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Perso-
nen eingeführt. 

 
Als Folge ist der Lärmaktionsplan der 4. Runde nicht nur eine einfache Fortschreibung, son-
dern erfordert eine umfassende Überprüfung des Lärmaktionsplans der 3. Runde.  
 
 
EU-Recht 
 
Im Jahr 2002 trat die EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) in Kraft. Der Begriff Lärmak-
tionsplan wird in der Richtlinie wie folgt definiert: 
 
 "Ein Plan zur Regelung von Lärmproblemen und von Lärmauswirkungen, erfor-

derlichenfalls einschließlich Lärmminderung". 
 
Ziel der Richtlinie ist, ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von Umge-
bungslärm zu realisieren, um schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch 
Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern.  
 
Lärmminderungspläne sind bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten 
jedoch alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu überprüfen und erforderlichen-
falls zu überarbeiten. 
 
Seit der 2. Stufe (= 2. Runde) sind außerhalb von Ballungsräumen mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern für alle regionalen, nationalen oder grenzüberschreitenden Straßen mit mehr als 
3 Mio. Kfz/Jahr (DTV 8.200 Kfz) und alle Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zü-
gen/Jahr zu erstellen. Hinzu kamen Großflughäfen mit mehr als 50.000 Flugbewegungen/Jahr. 
 
Die zuständigen Behörden haben nun in der 4. Runde bis zum 18. Juli 2024 Zeit, die Lärmak-
tionspläne der 3. Runde zu überprüfen. Entsprechend dem "Portugal-Urteil" des EuGH müssen 
alle Gemeinden, die kartiert wurden, auch einen Lärmaktionsplan (ggf. mit verringertem Auf-
wand) aufstellen. 
 
Als Anhang III sind die Begriffsbestimmungen nach Artikel 3 der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
beigefügt. 
 
 
Nationale Umsetzung des EU-Rechts 
 
Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25. Juni 2002 ist im Juni 2005 mit der Einfügung 
der §§ 47a-f in das Bundes-Immissionsschutzgesetz und mit Erlass der 34. BImSchV in natio-
nales Recht überführt worden.  
 
Umgebungslärm bezeichnet "belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, 
die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von Ver-
kehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle 
Tätigkeiten ausgeht" (§ 47b BImSchG). 
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Die Lärmaktionspläne müssen gemäß § 47d Abs. 2 BImSchG folgende Mindestanforderungen 
der Anlage V der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfüllen: 
 
 "Eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Hauptei-

senbahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die berück-
sichtigt werden, 

 Benennung der zuständigen Behörde, 
 Erläuterung des rechtlichen Hintergrunds, 
 Nennung aller geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5 ULR 
 eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten, 
 eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, 

sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen, 
 das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7, 
 Auflistung der bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminde-

rung, 
 die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre ge-

plant haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete, 
 Darstellung der langfristigen Strategie, 
 finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsana-

lyse, Kosten-Nutzen-Analyse, 
 die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Er-

gebnisse des Lärmaktionsplans." 
 
 
Nationales Recht zum Lärmschutz 
 
Der Lärmaktionsplan muss zwar die Anforderungen der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfüllen, 
doch erfolgt die Umsetzung der im Lärmaktionsplan beschlossenen Maßnahmen nach den na-
tionalen Vorschriften von Bund und Ländern, was Konflikte nicht ausschließt. Nachfolgend 
werden deshalb die wesentlichen rechtlichen Grundlagen auf Bundesebene kurz vorgestellt. 
Die jeweiligen Gesetze und Runderlässe der Länder sind darüber hinaus zu beachten. 
 
Ein direkter Vergleich der nach BUB und RLS-19 berechneten Pegelwerte ist aufgrund unter-
schiedlicher Berechnungsgrundlagen nicht möglich. Mit den Werten der BUB kann lediglich 
eingeschätzt werden, ob die Anordnung verkehrsbeschränkender Maßnahmen möglich er-
scheint. Für eine ermessensfehlerfreie Prüfung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen sind 
die national für die Straßenbauverwaltung (Lärmsanierung) bzw. Straßenverkehrsbehörden 
(Straßenverkehrsordnung) bindenden RLS-19 zu verwenden (in einzelnen Bundesländern bei 
den Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 derzeit noch RLS-90). 
 
Eine der Grundvoraussetzungen zur Gewährung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist, 
dass die maßgeblichen Auslösewerte der Lärmsanierung in Abhängigkeit von der Gebietska-
tegorie überschritten sind. Dazu zählt unter anderem, dass Lärmsituationen anhand der 
VLärmSchRL 97 in Verbindung mit den RLS-19 zu ermitteln und zu bewerten sind. Die Art der 
zu schützenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in Bebauungsplänen 
(DIN 18005-1) oder aus der Realnutzung. Bei der Entscheidung über die Lärmsanierung sind 
darüber hinaus weitere Kriterien zu prüfen (zum Beispiel, wann ein betroffenes Gebäude er-
richtet wurde).  
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Tab. 3.1: Beurteilungspegel zur Lärmsanierung an Bundesfernstraßen 
 

Nutzung/Gebietskategorien Beurteilungspegel
 Tag Nacht 

Gebiete um Krankenhäuser, Schu-
len, Kur- und Altenheime, reine und 
allgemeine Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete  

64 dB(A) 54 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete* 66 dB(A) 56 dB(A) 
Gewerbegebiet 72 dB(A) 62 dB(A) 
*  Die Beurteilungspegel können an Landesstraßen in einzelnen Bundesländern abweichen.  
 
 
Gemäß § 45 StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen 
oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken 
oder verbieten und den Verkehr umleiten. Die Straßenverkehrsbehörden treffen die notwen-
digen Anordnungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen, zum Schutz be-
stimmter Erholungsorte und Erholungsgebiete oder zur Unterstützung der geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung. 
 
Der Einsatz straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen erfolgt nach den Lärmschutz-Richtlinien-
StV 2007. Sie gelten allgemein für bestehende Straßen und betreffen vor allem Verkehrsbe-
schränkungen, Verkehrsverbote und Verkehrsumleitungen (§ 45 StVO). Die in den Lärmschutz-
Richtlinien-StV unter 2.1 festgelegten Immissionsgrenzen liegen in reinen und allgemeinen 
Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie an Krankenhäusern, Schulen, Kur- und Alten-
heimen beispielsweise bei 70 dB(A) tagsüber und bei 60 dB(A) in der Nacht, 72/62 dB(A) für 
Misch- und Gewerbegebiete. Eine Prüfpflicht zur Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maß-
nahmen und somit auch Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung besteht jedoch 
nicht erst bei Überschreitung der Grenzwerte der Richtlinien-StV nach der wesentlich strenge-
ren Lärmvorsorgewerten Werten der 16. BImSchV (Gefahrenlage). 
 
 
Tab. 3.2: Beurteilungspegel der 16. BImSchV (Lärmvorsorgewerte) 
 

Nutzung/Gebietskategorien Beurteilungspegel
 Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und 
Altenheime 

57 dB(A) 47 dB(A) 

Reine und allgemeine Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsgebiete 

59 dB(A) 49 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, Ur-
bane Gebiete 

64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiet 69 dB(A) 59 dB(A) 
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4. Geltende Grenzwerte gemäß Artikel 5 ULR 
 
Für die Geräuschbelastung der Bevölkerung hat eine Reihe von Institutionen Qualitätsstan-
dards vorgeschlagen. Diese wurden unter gesundheitlichen Aspekten entwickelt, unabhängig 
von der jeweiligen Nutzung der Gebiete, in denen Menschen Geräuschen ausgesetzt sind. Der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in seinem Umweltgutachten 20041 und in seinem 
Sondergutachten "Umwelt und Straßenverkehr – Hohe Mobilität – Umweltverträglicher Ver-
kehr" vom Juni 20052 auf die Schwelle von 45 dB(A) hingewiesen, unterhalb der ein ungestör-
ter Schlaf sichergestellt werden kann bzw. oberhalb der Aufwachreaktionen festzustellen sind. 
In dem Gutachten "Weniger Verkehrslärm für mehr Gesundheit und Lebensqualität" des Sach-
verständigenrats aus dem Jahr 2020 wird empfohlen, in einem ersten Schritt 65 dB(A) am Tag 
und 55 dB(A) in der Nacht als allgemein geltende obere Grenze zulässiger Lärmbelastung her-
zuziehen. Langfristig sollten die Lärmpegel die Werte von 55 dB(A) tagsüber bzw. 45 dB(A) 
nachts nicht übersteigen.3  
 
Die Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa, gibt die Empfehlung4, durch Stra-
ßenverkehrslärm bedingte Lärmpegel auf weniger als 53 dB(A) für den Lden und auf weniger 
als 45 dB(A) für den Lnight zu verringern, um gesundheitliche Auswirkungen und eine Beein-
trächtigung des Schlafs zu vermeiden. 
 
In den letzten Jahren ist zudem ein Trend zu beobachten, dass sich die Lärmsanierungswerte 
immer weiter den Lärmvorsorgewerte annähern.  
 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Umweltbundesamt als kurzfristiges Umwelthandlungs-
ziel für den Lärmaktionsplan das Wertepaar 60/50 dB(A) zu verwenden und mittelfristig das 
Wertepaar 55/45 dB(A) anzustreben. 
 
 
Tab. 4.1: Empfehlungen zu den Umwelthandlungszielen für die Lärmaktionsplanung (UBA) 
 

 
 
Die Stadt Viersen verwendet bei der Fortschreibung des Lärmaktionsplans der 4. Runde die 
vom Umweltbundesamt als kurzfristig anzustrebenden Umwelthandlungsziele 60 dB(A) für 
den Lden bzw. 50 dB(A) für den Lnight. 
  

 
1 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltgutachten 2004 - Umweltpolitische Handlungsfähigkeit sichern, Berlin, 2004 
2 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Sondergutachten Umwelt und Straßenverkehr – Hohe Mobilität – Umweltverträglicher Verkehr, 

Berlin, 2005 
3  Sachverständigenrat für Umweltfragen, Weniger Verkehrslärm für mehr Gesundheit und Lebensqualität, Berlin, 2020 
4  Weltgesundheitsorganisation – Regionalbüro für Europa, Leitlinien für Umgebungslärm, Kopenhagen 2018 
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5. Zusammenfassung der Daten aus den Lärmkarten 
 
Die strategischen Lärmkarten werden mit dem europäisch harmonisierten "Berechnungsver-
fahren für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie 
und Gewerbe)" (BUB) berechnet. 
 
 
5.1 Straßenverkehr 
 
Die Eingangsdaten zur Berechnung der strategischen Lärmkarten der untersuchungspflichti-
gen Straßenabschnitte und die damit berechneten strategischen Lärmkarten zeigen die nach-
folgenden Abbildungen. 
 
Die Prüfung der Eingangsdaten der Lärmkartierung des LANUV ergab folgende Korrekturen: 
 
 Auf der Tönisvorster Straße vor dem St.-Irmgardis-Krankenhaus wurde die zuläs-

sige Höchstgeschwindigkeit bereits von 50 auf 30 km/h gesenkt (Knotenpunkt 
Ratsallee/ Tönisvorster Straße bis Knotenpunkt Oberstraße/ Tönisvorster Straße). 
Die Geschwindigkeitsreduzierung ging nicht in die Lärmkartierung ein. Die maxi-
malen Fassadenpegel von 72,6/63,1 dB(A) Lden/Lnight reduzieren dadurch um bis zu 
um 3 dB(A) auf 69,6/60,1 dB(A) Lden/Lnight.  

 
 Auf der Belastungsachse Nettetaler Straße zwischen Straße Hoferkamp und Wil-

helmshöhe ging eine zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 50 km/h statt mit 
30 km/h in die Lärmberechnung ein. Die maximalen Fassadenpegel von 
74,9/64,9 dB(A) Lden/Lnight reduzieren sich dadurch um bis zu 3 dB(A) auf 
71,9/61,9 dB(A) Lden/Lnight. 

 
Die Korrekturen erfolgen in Kapitel 9. in den Basistabellen zur Entwicklung der Lärmminde-
rungsmaßnahmen. 
 
Der Lärmaktionsplan geht auf Unstimmigkeiten in der Berechnungsgrundlage des LANUV 
nicht ein, sofern sie für die Identifizierung der Belastungsachsen irrelevant sind. Temporäre 
Geschwindigkeitsreduzierungen gehen grundsätzlich nicht in die Berechnung nach BEB ein, da 
sie im Tageswert (Lden) nicht getrennt berechnet werden können. Treten temporäre Geschwin-
digkeitsreduzierungen auf Belastungsachsen auf, wird darauf in Kapitel 9.3 unter der jeweili-
gen Belastungsachse hingewiesen. 
 
Die unkorrigierten Eingangsdaten und die damit vom LANUV berechneten strategischen 
Lärmkarten der untersuchungspflichtigen Straßenabschnitte zeigen die nachfolgenden Abbil-
dungen. 
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Abb. 5.1: Eingangsdaten Lärmkarten Straße – Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)  
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Abb. 5.2: Eingangsdaten Lärmkarten Straße – Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
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Abb. 5.3: Eingangsdaten Lärmkarten Straße – Vorhandene Deckschicht (gemäß BUB-D)  
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Abb. 5.4: Eingangsdaten Lärmkarten Straße – Vorhandener Lärmschutz 
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Abb. 5.5: Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lden  



2024-10-31
viersen_lap 4 2024_10-31 kap 1-8.docx

 
 

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
   

Stadt Viersen – Lärmaktionsplan 4. Runde 
 
 
 

 
 17 

 
Abb. 5.6: Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lnight 
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5.2 Schienenverkehr 
 
Die Zuständigkeit für die Erstellung der strategischen Lärmkarten an den Schienenwegen des 
Bundes liegt außerhalb der Ballungsräume beim EBA.  
 
Eine Plausibilitätskontrolle der Lärmkarten wurde angesichts der Zuständigkeit des EBA für 
den Lärmaktionsplan nicht durchgeführt. Die vom EBA berechneten strategischen Lärmkarten 
für die Schienenwege des Bundes sind deshalb nachfolgend nur nachrichtlich eingefügt. 
 
Auf der Internet-Seite des EBA können die Karten in einer größeren Auflösung abgerufen 
werden. 
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Abb. 5.7:  Strategische Lärmkarte Schienenverkehr Lden 
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Abb. 5.8:  Strategische Lärmkarte Schienenverkehr Lnight 
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5.3 Belastungsachsen  
 
Straßenverkehr 
 
Bei den strategischen Lärmkarten treten in den Grenzbereichen der Isophonenbänder bei ei-
nem 10x10 m-Raster zwangsläufig größere Ungenauigkeiten auf. Genauer sind Fassadenpe-
gel, die im Rahmen der BEB-Berechnungen erzeugt und deshalb nachfolgend verwendet wer-
den. 
 
Auf Grundlage einer Auswertung der Bereiche 
 
 mit Überschreitung der Lärmwerte in drei Kategorien  

 Lden ≥70 dB(A) und/ oder Lnight ≥60 dB(A) als sehr hohe Lärmbelastung,  
 Lden ≥65 – <70 dB(A) und/ oder Lnight ≥55 – <60 dB(A) als hohe Lärmbelas-

tung, 
 Lden ≥60 – <65 dB(A) und/ oder Lnight ≥50 – <55 dB(A) wegen Überschrei-

tung des Umwelthandlungsziels und   
 
 einer zulässigen (Bebauungsplan) oder tatsächlichen (Realnutzung) empfindli-

chen Nutzung (Wohnung, Schule, Krankenhaus) 
 
wurden mit einer GIS-Auswertung Belastungsachsen identifiziert, die sich aus einer Über-
schreitung der Auslösewerte beim überwiegenden Teil der Gebäude ergeben. Die Belastungs-
achsen sind abschnittsweise unterschiedlich betroffen. 
 
Überwiegend sehr hohe Lärmbelastung: 
 
 Süchteln 

 Grefrather Straße (Grefrather Straße, Haus Nr. 198, bis Feldstraße), 
 Grefrather Straße – Hochstraße (Erich-Sanders-Weg bis Abzweig Hochstra-

ße), 
 Tönisvorster Straße (Abzweig Ostring bis Freudenbergstraße), 
 Hindenburgstraße (Peter-Davids-Straße bis Westring), 
 Düsseldorfer Straße (Ostring bis Mosterzstraße). 

 
 Viersen 

 Süchtelner Straße (Ortseingang Nord mit Beginn der Bebauung bis Frei-
heitsstraße), 

 Freiheitsstraße (Süchtelner Straße bis Bendstraße), 
 Dülkener Straße (Tankstelle (Höhe Brücke) bis Aachener Weg). 

 
 Dülken 

 Viersener Straße (Bürgermeister-Voß-Allee bis Lange Straße),  
 Achse Venloer Straße – Theodor-Frings-Straße – Lange Straße (Knotenpunkt 

Venloer Straße/ Bücklersstraße bis Eintrachtstraße.   
 
 Boisheim 

 Nettetaler Straße (Bahnstrecke bis Brüggener Straße). 
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Überwiegend hohe Lärmbelastung: 
 
 Süchteln 

 Grefrather Straße (Ortseingang Nord bis Grefrather Straße, Haus Nr. 198), 
 Westring (Hindenburgstraße bis Düsseldorfer Straße). 

 
 Viersen 

 Freiheitsstraße (Goetersstraße bis Bachstraße),  
 Gladbacher Straße (Seilerwall bis Ernst-Moritz-Arndt-Straße). 

 
 Dülken 

 Bücklersstraße (Mühlenberg bis Venloer Straße), 
 Brabanter Straße (Ortseingang Nord bis Arnoldstraße). 

 
Hoch belastete Straßen(-abschnitte) werden im Lärmaktionsplan der 4. Runde nur weiterver-
folgt, wenn sie im Zusammenhang mit sehr hoch belasteten Straßen-(abschnitten) stehen. 
Das trifft auf die Grefrather Straße und den Westring in Süchteln zu. 
 
Überschreitung des Umwelthandlungsziels: 
 
 Wegen Überschreitung des Umwelthandlungsziels identifizierte Belastungsachsen 

und Belastungsbereiche werden nicht weiterverfolgt.  
 
Darüber hinaus wurden Maßnahmen, die im LAP 3. Runde enthalten sind, nachrichtlich in den 
Lärmaktionsplan der 4. Runde übernommen. 
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Abb. 5.9: Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung Lden ≥60 dB(A)   
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Abb. 5.10: Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung Lnight ≥50 dB(A)  
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Abb. 5.11:  Belastungsachsen Straßenverkehr Lden/ Lnight ≥60/50 dB(A)    
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Abb. 5.12:  Belastungsachsen Straßenverkehr, Auswertung BEB zu LAP 4 
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Schienenverkehr 
 
Mit Einfügung von Absatz (4) in den § 47e BImSchG ist das EBA in den Nicht-Ballungsräumen 
für die Aufstellung des bundesweiten Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahnstrecken des 
Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit zuständig. 
 
Da sich die Änderung des BImSchG nur auf Maßnahmen in Bundeshoheit bezieht, wird nach-
folgend eine Auswertung von Belastungsachsen im Schienenverkehr vorgenommen. Das dient 
der Identifizierung von Streckenabschnitten, für die Maßnahmen erforderlich erscheinen, die 
einerseits von der DB AG zu fordern sind oder die andererseits unabhängig von der DB AG 
umgesetzt werden können (z. B. kompensatorische Maßnahmen).  
 
Mit der Lärmkennziffer wird ein Zusammenhang zwischen Lärmbelastung und Betroffenen 
hergestellt. Sie werden vom Eisenbahn-Bundesamt zum einen für gesamte Kommunen und 
zum anderen in einem 100 m x 100 m Raster berechnet. Die Darstellung der Lärmkennziffer 
wird gleichfalls nachrichtlich übernommen. 
 
Auf der Internet-Seite des EBA können die Karten in einer größeren Auflösung abgerufen 
werden. 
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Abb. 5.13:  Strategische Lärmkarte Schienenverkehr – Lärmkennziffer Lden 
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Abb. 5.14:  Strategische Lärmkarte Schienenverkehr – Lärmkennziffer Lnight 
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5.4 Ruhige Gebiete 
 
In Gemeinden außerhalb der Ballungsräume sind ruhige Gebiete auf dem Land zu identifizie-
ren. Nach Artikel 3 m) der Umgebungslärmrichtlinie ist ein "ruhiges Gebiet auf dem Land ein 
von der zuständigen Behörde festgelegtes Gebiet, das keinem Verkehrs-, Industrie- und Ge-
werbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt ist".  
 
In § 47d Abs. 2 BImSchG wird ausgeführt: "Ziel dieser Pläne soll es auch sein, ruhige Gebiete 
gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen." Ein festgesetztes ruhiges Gebiet darf somit 
durch Maßnahmen des Lärmaktionsplans nicht zusätzlich verlärmt werden. Die Festsetzung ist 
zudem bei der Herstellung von Planungsrecht (z. B. Bauleitplanung, Planfeststellung) von an-
deren zuständigen Planungsträgern als Abwägungsbelang zu berücksichtigen. Ein strikt zu 
beachtendes Verschlechterungsverbot folgt daraus nicht. Ferner entsteht durch die allgemeine 
Verkehrszunahme kein Anspruch auf zusätzlichen Lärmschutz in ruhigen Gebieten. Der Schutz 
ruhiger Gebiete ist damit vom Grundsatz her ein passives Instrument der planerischen Lärm-
vorsorge. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat keine weitergehenden Vorgaben zur Definition und Aus-
wahl von ruhigen Gebieten in Lärmaktionsplänen festgelegt. Es liegt bei der für die Aufstel-
lung zuständigen Behörde für ihren Bereich eine geeignete Vorgehensweise auszuwählen. 
 
Es werden nachfolgende Auswahlkriterien zur Identifizierung von ruhigen Gebieten auf dem 
Land eingesetzt, die sich an den Hinweisen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz (LAI)5 sowie der Fachbroschüre des Umweltbundesamtes6 orientieren. 
 
 
Akustische Kriterien  
 
In der Praxis werden anzustrebende bzw. möglichst einzuhaltende akustische Kriterien zur 
Auswahl von ruhigen Gebieten häufig herangezogen. Die Fachbroschüren geben für ruhige 
Gebiete auf dem Land einen Pegelbereich von 40 bis 50 dB(A) für den LDEN vor (der Lnight ist 
hier nicht von Bedeutung). Gemäß der Definition "keinem (relevanten) Verkehrs-, Industrie- 
und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt" werden als Anhaltspunkt für potenziell ruhige 
Gebiete für den LDEN einzuhaltende Pegel von <45 dB(A) angesetzt. Der Ausschluss von Geräu-
schen wird gemäß LAI-Hinweisen insofern abgeschwächt, dass durch forst- und landwirt-
schaftliche Nutzung sowie von gering belasteten Straßen, Wald- und Wirtschaftswegen zur 
Erschließung des ländlichen Raumes ausgehende Geräusche eine Ausweisung als ruhiges Ge-
biet nicht verhindern. 
 
Die strategischen Lärmkarten reichen allerdings außerhalb der Ballungsräume nicht aus, um 
die Gebiete zweifelsfrei zu identifizieren. In den Lärmkarten werden zudem erst Werte Lden 
>55 dB(A) ausgewiesen und die verkehrlichen Lärmquellen (Straße, Schiene) mit verschiede-
nen Berechnungsverfahren getrennt voneinander kartiert. Sie umfassen daher weder eine flä-
chenhafte Berechnung der Schallimmissionen noch aller relevanten Lärmquellen. 
 
Aufgrund dieser unzureichenden Datengrundlage wird ein zur Lärmkartierung alternatives 
Prüfverfahren angewandt. Dazu werden Abstandslängen zwischen erheblichen Verkehrslärm-
quellen (Straßen/ Schiene) und den Randbereichen potenzieller ruhiger Gebiete definiert. 
Kombiniert man die vorgegebenen Mindestgrößen (s. u.) eines ruhigen Gebiets mit den not-

 
5  LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung, 2012, 2017 und 2022 
6  Umweltbundesamt (Hrsg.), Ruhige Gebiete – Eine Fachbroschüre für die Lärmaktionsplanung, Dessau 2018  
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wendigen Abständen, ist davon auszugehen, dass in der Kernfläche das Niveau des Lärmindex 
LDEN auf <40 dB(A) sinkt.   
 
Die Abstandswerte werden auf Basis von Ausweisungen in der DIN 18005 in Verbindung mit 
empirischen Erfahrungen zu den Ausbreitungsflächen der Isophonenbänder gemäß vorliegen-
der Lärmkartierung eingeschätzt. 
 
 
Tab. 5.1: Mindestabstände von Verkehrslärmquellen zu ruhigen Gebieten auf dem Land  
 
Art der Verkehrslärmquelle Ruhiges Gebiet mit LDEN <45 dB(A)  

im Randbereich
Abstand von der Achse in m 

Autobahn 3.000 
Bundesstraße 2.000 
Landes-, Kreis-, Gemeindeverbindungsstraße 1.000 
Gemeindestraße 500 
Schienenstrecke 2.000 
 
 
Mindestgröße 
 
Eine Mindestgröße für ruhige Gebiete ist im Sinne einer praktikablen Handhabung und dem 
Ansatz der flächigen Ruhewahrung sinnvoll. Als Anhaltspunkte wird eine Mindestausdehnung 
von 4 km2 oder etwa 2,5 km im Durchmesser bei einer Kreisform vorgeschlagen. Ruhige Ge-
biete auf dem Land sollten diese Werte in etwa erfüllen, besser deutlich überschreiten, auch 
um dem erforderlichen großflächigen Charakter dieser Gebiete zu entsprechen. Ferner steigt 
mit zunehmender Gebietsgröße die Wahrscheinlichkeit, dass sich in der Kernzone das strenge-
re akustische Kriterium von 40 dB(A) erreicht werden kann. Zur Sicherung der kommunalen 
Handlungsmöglichkeiten sollte die überwiegende Fläche oder die Mindestgröße eines poten-
ziellen ruhigen Gebietes innerhalb des eigenen Gemeindegebietes liegen. Bei einer gemeinde-
übergreifenden Ausdehnung von ruhigen Gebieten sollte in geeigneten Fällen eine gemein-
same Ausweisung in Abstimmung mit den betroffenen Nachbargemeinden angestrebt wer-
den. 
 
 
Flächennutzung und Erholungsfunktion 
 
Die Art der Flächennutzung ist in der Praxis ein häufig verwendetes Auswahlkriterium für ru-
hige Gebiete auf dem Land. Vor allem Wald-, Grün- und Wasserflächen, Naturschutzgebiete, 
FFH-Gebiete und Landwirtschaftsflächen werden für ruhige Gebiete in Betracht gezogen. 
Bauplanungsrechtlich verbindliche festgesetzte Vorhaben (Planfeststellung, Bebauungsplan) 
sind hierbei zu beachten, sonst gilt die Realnutzung zum Zeitpunkt der Erstellung des Lärmak-
tionsplans. 
 
Ein ruhiges Gebiet soll vom Menschen zur natur-/ landschaftsbezogenen Erholung genutzt 
werden können. Es dient dem Gesundheitsschutz und bietet Rückzugsmöglichkeiten. Voraus-
setzung für die Ausweisung eines ruhigen Gebiets ist somit auch die öffentliche Zugänglich-
keit. 
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Ruhige Gebiete in der Stadt Viersen 
 
Unter Anwendung der zuvor beschriebenen Methode sind ruhige Gebiete auf dem Land in der 
Stadt Viersen nicht finden (siehe nachfolgende Abbildung). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.15: Identifizierung von ruhigen Gebieten auf dem Land 
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6. Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die 

Lärm ausgesetzt sind, sowie Angabe von Problemen 
 
Im Gegensatz zur 3. Runde des Lärmaktionsplans werden die Belastetenzahlen nicht mehr 
entsprechend der "Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen 
durch Umgebungslärm" (VBEB) ermittelt, sondern mit dem Rechenansatz der "Berechnungs-
methode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm" (BEB). Daraus ergibt 
sich eine deutliche Erhöhung der Betroffenenzahlen gegenüber dem Lärmaktionsplan der 3. 
Runde, da nun alle Bewohner eines Gebäudes der lautesten Fassade zugerechnet und nicht 
mehr auf alle Gebäudeseiten verteilt werden. Es ist zu begrüßen, dass mit der neuen Methode 
die Berechnung stärker zugunsten der Betroffenen ausgerichtet ist, bisher erzielte Erfolge im 
Lärmschutz sind darin jedoch quantitativ nicht mehr erkennbar.  
 
Hinzu kommt, dass das Umweltbundesamt die kurzfristigen Umwelthandlungsziele um 5 
dB(A) auf 60/50 dB(A) Lden/ Lnight reduziert hat, sich also auch hier zahlenmäßig eine höhere Be-
troffenheit ergibt.  
 
Infolgedessen ist ein direkter Vergleich der neuen Betroffenenzahlen mit den bisherigen Wer-
ten nicht möglich.  
 
Die Zahlen in den Tabellen zu den einzelnen Emittenten können nicht zu einer Gesamtbe-
troffenenzahl addiert werden, da Mehrfachbetroffenheiten nicht auszuschließen sind. 
 
 
6.1 Straßenverkehr 
 
Die von den kartierten Hauptverkehrsstraßen ausgehende Lärmbetroffenheit wurde vom LA-
NUV berechnet und zur Verfügung gestellt. 
 
 
Tab. 6.1:  Geschätzte Anzahl lärmbelasteter Menschen – Straßenverkehr 
 

Lden [dB(A)] 55 - <60 60 - <65 65 - <70 70 - <75 ≥75 
N 5.282 2.725 1.913 1.722 31 

 
Lnight [dB(A)] 50 - <55 55 - <60 60 - <65 65 - <70 ≥70 
N 3.302 2.226 1.715 44 0 

 
Ganztags sind 3.666 Personen von Pegeln ≥65 dB(A) betroffen, davon 1.753 Personen mit 
Pegeln ≥70 dB(A). Mit Pegeln ≥75 dB(A) sind 31 Personen belastet. Hinzu kommen 2.725 Be-
lasteten gemäß UBA-Umwelthandlungsziel 60-65 dB(A), so dass insgesamt 6.391 Personen 
von hohen Lärmwerten betroffen sind. 
 
Nachts sind 3.985 Personen von Pegeln ≥55 dB(A) betroffen, davon 1.759 Personen mit Pe-
geln ≥60 dB(A) und 44 mit Pegeln >65 dB(A). Mit Pegeln >70 dB(A) sind keine Personen be-
lastet. Hinzu kommen 3.302 Belasteten gemäß UBA-Umwelthandlungsziel 50-55 dB(A), so 
dass insgesamt 7.287 Personen von hohen Lärmwerten betroffen sind. 
 
Damit ist die nächtliche Lärmbetroffenheit deutlich höher als ganztags. 
 



2024-10-31
viersen_lap 4 2024_10-31 kap 1-8.docx

 
 

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
   

Stadt Viersen – Lärmaktionsplan 4. Runde 
 
 
 

 
 34 

Tab. 6.2:  Lärmbelastete Flächen – Straßenverkehr 
 

Lden [dB(A)] >55 >65 >75 
Fläche [km2] 27,89 7,63 1,48 

 
37 km² sind entsprechend dem UBA-Umwelthandlungsziel einem Pegel >55 dB(A) ausgesetzt, 
davon 9,11 km² einem Pegel >65 dB(A). Einem Pegel >75 dB(A) sind 1,48 km2 ausgesetzt. 
 
 
Tab. 6.3:  Geschätzte Anzahl der lärmbelasteten Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser – Straßenverkehr 
 

Lden [dB(A)] >55* >65 >75 
Wohnungen 5.556 1.744 14 
Schulgebäude 33 8 0 
Krankenhausgebäude 5 2 0 

* Werte für >60 dB(A) gemäß dem UBA-Umwelthandlungsziel liegen nicht vor 

 
Da keine Stufung >60 vorliegt, kann nicht abgelesen werden, wie viele Wohnungen das UBA-
Umwelthandlungsziel >60 überschreiten. 1758 Wohnungen sind mit Pegeln über 65 dB(A) 
Lden belastet, 14 mit sehr hohen Pegeln >75 dB(A) Lden. acht Schul- und zwei Krankenhausge-
bäude von Pegeln >65 dB(A) betroffen. Es sind keine Schul- und Krankenhausgebäude von 
Pegeln >75 dB(A) betroffen. 
 
 
6.2 Schienenverkehr 
 
Die von den kartierten Schienenstrecken ausgehende Lärmbetroffenheit wurde vom EBA 
nachrichtlich übernommen. 
 
Tab. 6.4:  Geschätzte Anzahl lärmbelasteter Menschen – Schienenverkehr 
 

Lden [dB(A)] 55 - <60 60 - <65 65 - <70 70 - <75 ≥75 
N 2.600 760 200 40 0 

 
Lnight [dB(A)] 45 - <50 50 - <55 55 - <60 60 - <65 65 - <70 ≥70 
N 5.590 1.970 560 140 <10 0 

 
Ganztags sind 240 Personen von Pegeln ≥65 dB(A) betroffen, 40 Personen von Pegeln 
≥70 dB(A). Mit Pegeln ≥75 dB(A) sind keine Personen belastet. 
 
Nachts sind 150 Personen von Pegeln ≥60 dB(A) betroffen, <10 Personen mit dem Pegeln 
≥65 dB(A) und mit ≥70 dB(A) sind keine Personen belastet. 
 
 
Tab. 6.5:  Lärmbelastete Flächen – Schienenverkehr 
 

Lden [dB(A)] >55 >65 >75 
Fläche [km2] 7,69 1,36 0,10 

 
9,15 km² sind entsprechend dem UBA-Umwelthandlungsziel einem Pegel >55 dB(A) ausge-
setzt, davon 1,46 km² einem Pegel >65 dB(A). Einem Pegel >75 dB(A) sind 0,10 km² Fläche 
ausgesetzt. 
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Tab. 6.6:  Lärmbelastete Flächen und geschätzte Anzahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser – 
Schienenverkehr 

 
Lden [dB(A)] >55* >65 >75 
Wohnungen 1.710 110 0 
Schulgebäude 5 0 0 
Krankenhausgebäude 0 0 0 

* Werte für >60 dB(A) gemäß dem UBA-Umwelthandlungsziel liegen nicht vor 
 
110 Wohnungen sind mit Pegeln über 65 dB(A) Lden belastet, keine mit sehr hohen Pegeln 
>75 dB(A) Lden. Es sind fünf Schul- und Krankenhausgebäude von Pegeln >55 dB(A) betroffen. 
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7. Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Art. 8 (7) 
ULR 

 Das Bundes-Immissionsschutzgesetz legt in § 47d (3) fest: "Die Öffentlichkeit wird zu 
Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, 
an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse 
der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit ist über die getroffenen Entschei-
dungen zu unterrichten. Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für 
jede Phase der Beteiligung vorzusehen." Verfahren, wie diese Mitwirkung zu gestalten ist, 
werden im Gesetz nicht genannt und es gibt hierzu auch keine Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung. Das Verfahren wird von den zuständigen Behörden (Gemeinden) festgelegt. 
 
Die Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit ist dreigeteilt vorzunehmen:  
 
 Träger öffentlicher Belange,  
 allgemeine Öffentlichkeit, 
 politische Gremien. 
 
Gemäß den aktuellen LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung ist i.d.R. im Sinne einer Mitwir-
kung eine zweistufige Beteiligung der Öffentlichkeit mit jeweils ortsüblicher Bekanntmachung 
erforderlich. Bei geringer Lärmbetroffenheit einer Gemeinde (z. B. kartierte Gemeinden ohne 
oder mit nur geringer Anzahl Betroffener) ist der Öffentlichkeit jedoch zumindest Rederecht 
bei den Beratungen des Lärmaktionsplans in den gemeindlichen Gremien einzuräumen, um 
den Anforderungen des § 47 Abs. 3 BImSchG zu genügen. 
 
Hinweis: Wird nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens ergänzt. 
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8. Bereits vorhandene oder geplante Maßnahmen zur 
Lärmminderung 

 
Die Stadt Viersen hat in der 3. Runde einen Lärmaktionsplan nach EU-Recht aufgestellt. Er 
wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 22. Dezember 2020 angenommen.  
 
Mit der nachfolgenden Tabelle wird überprüft, welcher Umsetzungsstand bei den Maßnah-
men aus dem Lärmaktionsplan der 3. Runde erreicht werden konnte. Für die nicht umgesetz-
ten Maßnahmen wird dargestellt, ob sie weiterverfolgt werden sollen. 
 
 
Tab. 8.1: Umsetzungsstand Maßnahmen der 3. Runde 
 
grün  = Maßnahme umgesetzt, fortlaufende strategische Maßnahmen werden durch den LAP 4. Runde unterstützt 
blau  = Maßnahme nicht umgesetzt, wird im LAP 4. Runde weiterverfolgt 
schwarz  = Maßnahme nicht umgesetzt, wird nicht weiterverfolgt 
 
Potenzial Maßnahme Stand 
Viersener Straße (L29) – Corneliusstraße bis Bürgerhaus Dülken 
Lärmmindernde 
Maßnahme 

Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 
 
 

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt. 

 Einbau von lärmoptimiertem Asphalt Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt. 

Bücklersstr./ Venloer Straße (L 475/ L29) 
Lärmmindernde 
Maßnahme 

Einbau von lärmoptimiertem Asphalt 
 

Die bereits im LAP 3 beschlossene 
Maßnahme und nicht umgesetzte Maß-
nahme wird in den LAP 4 übernommen.  

Brabanter Straße (L475) 
Lärmmindernde 
Maßnahmen 

Einbau von lärmoptimiertem Asphalt  Die bereits im LAP 3 beschlossene 
Maßnahme und nicht umgesetzte Maß-
nahme wird in den LAP 4 übernommen.  Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 (Im Abschnitt Karl-

straße – Rohrbuschweg bereits zeitlich befristet eingeführt) 
 

 Hindenburgstraße (L475) – Verlängerung der Brabanter Straße im Norden 
Lärmmindernde 
Maßnahmen 

Einbau von lärmoptimiertem Asphalt  Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt. 

 Einzelfallprüfung: Ausweitung des bestehenden Bereichs mit 
Tempo 30 im Bereich Humboldstraße/ Thomasweg bis West-
ring   

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt. 

Grefrather Straße (L39) – Weberstraße bis Moersenstraße  
Lärmmindernde 
Maßnahme 

Einbau von lärmoptimiertem Asphalt  Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt. 

 Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30  Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt.  

Westring (L39 / L475) 
Lärmmindernde 
Maßnahmen 

Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Sicherung des Radverkehrs, bspw. Schutz-
streifen) 

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 neu bewertet. 

Einbau von lärmoptimiertem Asphalt   Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
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Potenzial Maßnahme Stand 
folgt. 

Düsseldorfer Straße (L39) – südlich Gehlingsweg 
Lärmmindernde 
Maßnahmen 

Einbau von lärmoptimiertem Asphalt Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt. 

Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 (in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Sicherung des Radverkehrs, bspw. Schutz-
streifen) 

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 neu bewertet. 

Süchtelner Straße (L39) – Freiheitsstraße und nördlich der Schienenwege bis Oberrahserstraße 
Lärmmindernde 
Maßnahmen 

Einbau von lärmoptimiertem Asphalt  Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 aktualisiert weiterver-
folgt. 

Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 (in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Sicherung des Radverkehrs, bspw. Schutz-
streifen) 

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. 
Sie wird im LAP 4 neu bewertet. 

Rheinstraße – Sittarder Straße (kommunale Straße) 
Lärmmindernde 
Maßnahmen  

Lkw- Nachtfahrverbot >3,5 t  Kommunale Straßen sind nicht Gegen-
stand des LAP. Die im LAP 3 beschlos-
senen Maßnahmen wurden bisher nicht 
umgesetzt. Im Rahmen des Nahmobili-
tätsplans der Stadt Viersen wird dieser 
Straßenverlauf noch einmal besonders 
betrachtet.  
Wegen des stark zurückgegangenen 
Lkw-Verkehrs ist ein Nachtfahrverbot 
nicht erforderlich. 

 Einzelfallprüfung: Lkw- Fahrverbot >3,5 t (südlich Bereich Rüt-
tenhof) 

 Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 

Kanalstraße  
Lärmmindernde 
Maßnahme  

Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 
 

Die Kanalstraße wurde im LAP 4 nicht 
als Belastungsachse identifiziert. Die im 
LAP 3 beschlossenen Maßnahmen 
wurden bisher nicht umgesetzt. Im 
Rahmen des Nahmobilitätsplan der 
Stadt Viersen wird dieser Straßenver-
lauf noch einmal besonders betrachtet. 
Wegen des stark zurückgegangenen 
Lkw-Verkehrs ist ein Nachtfahrverbot 
nicht erforderlich. 

Einbau von lärmarmem Asphalt 

Krefelder Straße (L29) – Freiheitsstraße / Kreisverkehr sowie östl. des Kreisverkehrs 
Lärmmindernde 
Maßnahmen 

Einzelfallprüfung: Lkw-Nachtfahrverbot >3,5 t (Entlastung be-
reits durch Ausbau des IER erreicht; ggf. Überprüfung durch 
Verkehrszählung) 

Der Straßenabschnitt wurde im LAP 4 
nicht als Belastungsachse identifiziert. 
Die im LAP 3 beschlossenen Maßnah-
men wurden bisher nicht umgesetzt. Im 
Rahmen der Einzelfallprüfung muss die 
Straßenverkehrsbehörde unter ande-
rem den Straßenbaulastträger und den 
Aufgabenträger ÖPNV anhören. 

 Einbau von lärmoptimiertem Asphalt im Abschnitt östlich vom 
Kreisverkehr bis zur Straße Robend  

Gladbacher Straße (L71) – Ernst-Moritz-Arndt-Str. bis Klöskesweg  
Lärmmindernde 
Maßnahmen  

Einzelfallprüfung: Lkw- Fahrverbot >3,5 t  Der Straßenabschnitt wurde im LAP 4 
nicht als Belastungsachse identifiziert. 
Die im LAP 3 beschlossenen Maßnah-
men wurden bisher nicht umgesetzt. Im 
Rahmen der Einzelfallprüfung muss die 
Straßenverkehrsbehörde unter ande-
rem den Straßenbaulastträger und den 
Aufgabenträger ÖPNV anhören. 

 Einbau von lärmoptimiertem Asphalt 
 Einzelfallprüfung: Einführung Tempo 30 (in Verbindung mit 

Maßnahmen zur Sicherung des Radverkehrs, bspw. Schutz-
streifen) 

Hardter Straße (L39) – Bereich Am Lützenberg / Hardter Str. / Brasselstraße / Gutenbergstraße 
Lärmmindernde 
Maßnahmen 

Einzelfallprüfung: Lkw-Fahrverbot >3,5 t  Der Straßenabschnitt wurde im LAP 4 
nicht als Belastungsachse identifiziert. 
Die im LAP 3 beschlossenen Maßnah-

Einzelfallprüfung: Lkw-Nachtfahrverbot >3,5 t  
Lärmmindernde Einbau von lärmoptimiertem Asphalt  
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Potenzial Maßnahme Stand 
Maßnahme; Ab-
schnitt Am Lützen-
berg bis Ernst-
Moritz-Arndt-Straße 

men wurden bisher nicht umgesetzt. Im 
Rahmen der Einzelfallprüfung muss die 
Straßenverkehrsbehörde unter ande-
rem den Straßenbaulastträger und den 
Aufgabenträger ÖPNV anhören.  

Ruhige Gebiete 
Stadtweit Im LAP 3 wurden in dem LAP 1 und LAP 2 identifizierte Gebie-

te weiterverfolgt: 
▪ Naherholungsgebiet Süchtelner Höhen 
▪ Niersaue mit Naturschutzgebieten Salbruch und Fritzbruch 
▪ Hammer Bach und angrenzende Kleingartenanlage im Be-
reich Berbericher Straße/ Weiherstraße 
▪ Landwirtschaftlich genutzte Flächen südlich Dülkener Nette/ 
nordwestlich Mackenstein 
▪ Landwirtschaftlich genutzte Flächen im Bereich Dornbusch/ 
Hagenbroich 
▪ Ortskern Dülken im Bereich Alter Markt/ Blauensteinstraße/ 
Hühnermarkt/ Börsenstraße 

Die Gebiete werden nach dem aktuellen 
Standard nicht als "Ruhige Gebiete auf 
dem Land" identifiziert und sind deshalb 
nicht mehr Teil des Lärmaktionsplans. 
Ihre Sicherung und Entwicklung ist je-
doch im Landschaftsplan der Stadt 
Viersen enthalten.   
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Anhang I.1  
Hinweise aus der Mitwirkung der Öffentlichkeit – 1. Phase 
 
Hinweis: Die Abwägungstabellen werden nach Abschluss des Verfahrens eingefügt.  
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Anhang I.2  
Hinweise aus der Mitwirkung der Träger öffentlicher Belange – 1. Phase 
 
Hinweis: Die Abwägungstabellen werden nach Abschluss des Verfahrens eingefügt.  
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Anhang II.1  
Hinweise aus der Mitwirkung der Öffentlichkeit – 2. Phase 
 
Hinweis: Die Abwägungstabellen werden nach Abschluss des Verfahrens eingefügt.  
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Anhang II.2  
Hinweise aus der Mitwirkung der Träger öffentlicher Belange – 2. Phase 
 
Hinweis: Die Abwägungstabellen werden nach Abschluss des Verfahrens eingefügt. 
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Anhang III  
Begriffsbestimmungen nach Artikel 3 EU-Umgebungslärmrichtlinie 
 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
 
a) "Umgebungslärm" unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, 

die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der 
von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen 
für industrielle Tätigkeiten gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. 
September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung ausgeht; 

 
b) "gesundheitsschädliche Auswirkungen" negative Auswirkungen auf die Gesundheit 

des Menschen; 
 
c) "Belästigung" den Grad der Lärmbelästigung in der Umgebung, der mit Hilfe von 

Feldstudien festgestellt wird; 
 
d) "Lärmindex" eine physikalische Größe für die Beschreibung des Umgebungslärms, der 

mit gesundheitsschädlichen Auswirkungen in Verbindung steht; 
 
e) "Bewertung" jede Methode zur Berechnung, Vorhersage, Einschätzung oder Messung 

des Wertes des Lärmindexes oder der damit verbundenen gesundheitsschädlichen 
Auswirkungen; 

 
f) "Lden" (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) den Lärmindex für die allgemeine Belästigung, der 

in Anhang I näher erläutert ist; 
 
g) "Lday" (Taglärmindex) den Lärmindex für die Belästigung während des Tages, der in 

Anhang I näher erläutert ist; 
 
h) "Levening" (Abendlärmindex) den Lärmindex für die Belästigung am Abend, der in An-

hang I näher erläutert ist; 
 
i)  "Lnight" (Nachtlärmindex) den Lärmindex für Schlafstörungen, der in Anhang I näher er-

läutert ist; 
 
j)  "Dosis-Wirkung-Relation" den Zusammenhang zwischen dem Wert eines Lärmindexes 

und einer gesundheitsschädlichen Auswirkung; 
 
k)  "Ballungsraum" einen durch den Mitgliedstaat festgelegten Teil seines Gebiets mit ei-

ner Einwohnerzahl von über 100.000 und einer solchen Bevölkerungsdichte, dass der 
Mitgliedstaat den Teil als Gebiet mit städtischem Charakter betrachtet; 

 
l) "ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum" ein von der zuständigen Behörde festgeleg-

tes Gebiet, in dem beispielsweise der Lden-Index oder ein anderer geeigneter Lärmindex 
für sämtliche Schallquellen einen bestimmten, von dem Mitgliedstaat festgelegten 
Wert nicht übersteigt; 

 
m) "ruhiges Gebiet auf dem Land" ein von der zuständigen Behörde festgelegtes Gebiet, 

das keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt ist; 
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n) "Hauptverkehrsstraße" eine vom Mitgliedstaat angegebene regionale, nationale oder 
grenzüberschreitende Straße mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr; 

 
o) "Haupteisenbahnstrecke" eine vom Mitgliedstaat angegebene Eisenbahnstrecke mit 

einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr; 
 
p) "Großflughafen" einen vom Mitgliedstaat angegebenen Verkehrsflughafen mit einem 

Verkehrsaufkommen von über 50.000 Bewegungen pro Jahr (wobei mit "Bewegung" 
der Start oder die Landung bezeichnet wird); hiervon sind ausschließlich der Ausbil-
dung dienende Bewegungen mit Leichtflugzeugen ausgenommen; 

 
q) "Ausarbeitung von Lärmkarten" die Darstellung von Informationen über die aktuelle 

oder voraussichtliche Lärmsituation anhand eines Lärmindexes mit Beschreibung der 
Überschreitung der relevanten geltenden Grenzwerte, der Anzahl der betroffenen Per-
sonen in einem bestimmten Gebiet und der Anzahl der Wohnungen, die in einem be-
stimmten Gebiet bestimmten Werten eines Lärmindexes ausgesetzt sind; 

 
r) "strategische Lärmkarte" eine Karte zur Gesamtbewertung der auf verschiedene 

Lärmquellen zurückzuführenden Lärmbelastung in einem bestimmten Gebiet oder für 
die Gesamtprognosen für ein solches Gebiet; 

 
s) "Grenzwert" einen von dem Mitgliedstaat festgelegten Wert für Lden oder Lnight und 

gegebenenfalls Lday oder Levening, bei dessen Überschreitung die zuständigen Behörden 
Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung ziehen oder einführen. Grenzwerte können je 
nach Lärmquellen (Straßenverkehrs-, Eisenbahn-, Flug-, Industrie- und Gewerbelärm 
usw.), Umgebung, unterschiedlicher Lärmempfindlichkeit der Bevölkerungsgruppen 
sowie nach den bisherigen Gegebenheiten und neuen Gegebenheiten (Änderungen 
der Situation hinsichtlich der Lärmquelle oder der Nutzung der Umgebung) unter-
schiedlich sein; 

 
t) "Aktionsplan" einen Plan zur Regelung von Lärmproblemen und von Lärmauswirkun-

gen, erforderlichenfalls einschließlich der Lärmminderung; 
 
u) "akustische Planung" den vorbeugenden Lärmschutz durch geplante Maßnahmen 

wie Raumordnung, Systemtechnik für die Verkehrssteuerung, Verkehrsplanung, Lärm-
schutz durch Schalldämpfungsmaßnahmen und Schallschutz an den Lärmquellen; 

 
v) "Öffentlichkeit" eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen sowie gemäß 

den nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten die Vereinigungen, Organisa-
tionen oder Gruppen dieser Personen. 

 
Die vollständige EU-Umgebungslärmrichtlinie kann im Internet unter anderem unter 
 
www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/publikationen/200249EG.pdf 
 
eingesehen werden. 
 


